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Alle Steuerzahler 
 
Bundesfinanzhof beendet den Meinungsstreit: 
Scheidungskosten sind steuerlich nicht mehr ab-
ziehbar 
 
| Kosten für ein Scheidungsverfahren wirken sich nicht 
mehr steuermindernd aus. Denn nach einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs sind diese Ausgaben nicht als          
außergewöhnliche Belastung abziehbar. Die Begrün-
dung: Scheidungskosten fallen unter das 2013 gesetzlich 
eingeführte Abzugsverbot für Prozesskosten. Damit 
dürfte der nach der Gesetzesänderung eingesetzte        
Meinungsstreit, ob das Abzugsverbot von Prozesskosten 
auch Ehescheidungskosten umfasst oder ob insoweit eine 
Ausnahme zu machen ist, abschließend entschieden sein. 
| 
 
Hintergrund 
 
Seit dem Veranlagungszeitraum 2013 sind Aufwendungen 
für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) vom 
Abzug als außergewöhnliche Belastung ausgeschlossen. 
Das Abzugsverbot gilt nur dann nicht, wenn der Steuer-
pflichtige ohne die Aufwendungen Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnot-
wendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 
mehr befriedigen zu können. 
 
Auf diese Ausnahmeregelung berief sich die Steuer-    
pflichtige im Streitfall und machte in ihrer Einkommen-
steuererklärung Aufwendungen für ein Scheidungsver-
fahren als außergewöhnliche Belastung geltend.  
 
Die Entscheidung 
 
Im Gegensatz zum Finanzgericht Köln lehnte der Bundes-
finanzhof den steuerlichen Abzug ab. Denn ein Steuer-
pflichtiger erbringt die Aufwendungen für ein Scheidungs-
verfahren regelmäßig nicht zur Sicherung seiner Existenz-
grundlage und seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse. 
Hiervon kann nur ausgegangen werden, wenn die wirt-
schaftliche Lebensgrundlage bedroht ist. Eine derartige 
existenzielle Betroffenheit liegt bei Scheidungskosten 
nicht vor – auch wenn das Festhalten an der Ehe für den 
Steuerpflichtigen eine starke Beeinträchtigung seines    
Lebens darstellt.  
 
Kurzum: Die bis zur Neuregelung ergangene (günstigere) 
Rechtsprechung ist seit dem Veranlagungszeitraum 2013 
nicht mehr anwendbar. Denn der Gesetzgeber hat die 
Steuererheblichkeit von Prozesskosten auf einen engen 
Rahmen zurückführen und Scheidungskosten vom Abzug 
als außergewöhnliche Belastung bewusst ausschließen 
wollen. 
 
Quelle | BFH-Urteil vom 18.5.2017, Az. VI R 9/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 195889 
 
 
Außergewöhnliche Belastungen: Kosten können 
nicht auf mehrere Jahre verteilt werden 
 

| Erwachsen einem Steuerpflichtigen erhebliche – als   
außergewöhnliche Belastung – abzugsfähige Auf-        
wendungen und würden diese zum Großteil steuerlich 
wirkungslos bleiben, weil ihnen keine entsprechenden 
Einkünfte gegenüberstehen, können die Aufwendungen 
nicht auf mehrere Jahre verteilt und „steuerlich gerettet“ 
werden. Dies hat kürzlich der Bundesfinanzhof ent-     
schieden. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall musste eine Familie ihr Haus behinderten-
gerecht umbauen. Die Kosten von rund 165.000 EUR 
zahlte sie komplett in einem Jahr. Da ihr Gesamtbetrag 
der Einkünfte niedriger war, so dass sich von den 
165.000 EUR nur ein Teil steuermindernd ausgewirkt 
hätte, begehrte die Familie eine Verteilung der Auf-
wendungen auf mehrere Jahre – allerdings ohne          
Erfolg. 

 
Bei außergewöhnlichen Belastungen ist das Zu- und Ab-
flussprinzip anwendbar. Aufwendungen sind danach 
grundsätzlich in dem Veranlagungszeitraum (VZ) zu be-
rücksichtigen, in dem sie geleistet wurden. Wirken sich 
außergewöhnliche Belastungen mangels eines hin-          
reichenden Gesamtbetrags der Einkünfte nicht aus, sieht 
das Gesetz keine Möglichkeit vor, den restlichen Betrag in 
einen anderen VZ zu übertragen oder auf mehrere VZ zu 
verteilen. 
 
Nach Meinung des Bundesfinanzhofs ist die Steuer-         
unerheblichkeit von den Gesamtbetrag der Einkünfte 
überschreitenden außergewöhnlichen Belastungen der 
einkommensteuerlichen Systematik geschuldet. Eine     
abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen 
ist atypischen Ausnahmefällen vorbehalten. Sie kommt 
nicht bereits dann in Betracht, wenn sich Aufwendungen 
im VZ der Verausgabung nicht vollständig steuer-            
mindernd ausgewirkt haben.  
 

Praxishinweis | In ähnlichen Fällen sollten die Auf-
wendungen vorzugsweise nicht in einem Jahr gezahlt, 
sondern auf mehrere VZ verteilt werden. 
 
Zudem sollte man bei außergewöhnlichen Belastun-
gen die zumutbare Eigenbelastung im Blick haben,     
deren Höhe vom Gesamtbetrag der Einkünfte,               
Familienstand und der Anzahl der Kinder abhängt. Ist 
abzusehen, dass die zumutbare Eigenbelastung nicht 
überschritten wird, sollten offene Rechnungen (nach 
Möglichkeit) erst im Folgejahr beglichen werden. Ein 
Vorziehen lohnt sich, wenn im betroffenen Jahr bereits 
hohe Aufwendungen getätigt wurden. 

 
Quelle | BFH, Beschluss vom 12.7.2017, Az. VI R 36/15, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 195917 
 
 
Abzug von Unterhaltsaufwendungen: Betreuungs-
geld gilt als „schädlicher“ Bezug 
 
| Unterhaltszahlungen können sich als außergewöhn-    
liche Belastungen steuermindernd auswirken. Dabei wird 
der Höchstbetrag von derzeit 8.820 EUR um die eigenen 
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Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers ver-
mindert, soweit diese 624 EUR im Kalenderjahr über-    
steigen. Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster ist das Betreuungsgeld als eigener Bezug der    
unterstützten Mutter zu berücksichtigen, nicht aber das 
Kindergeld. | 
 

Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger gewährte der Mutter seiner bei-
den Kinder, mit der er in einer eheähnlichen Gemein-
schaft lebt, Unterhalt. Die in seiner Steuererklärung 
geltend gemachten Unterhaltsaufwendungen kürzte 
das Finanzamt um das von der Mutter im Streitjahr 
2015 bezogene Betreuungsgeld (nach § 4a ff. Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetz) und das anteilige auf 
die Mutter entfallende Kindergeld. Hiergegen wandte 
sich der Steuerpflichtige mit der Begründung, dass   
Kindergeld und Betreuungsgeld nicht für den eigenen 
Lebensunterhalt der Mutter bestimmt seien. Seine 
Klage war zumindest teilweise erfolgreich. 

 
Das Kindergeld sah das Finanzgericht Münster nicht als 
eigenen Bezug der Mutter an. Nach der Grundkonzeption 
des Familienleistungsausgleichs dient es der steuerlichen 
Freistellung des Existenzminimums des Kindes und der 
Förderung der Familie. Dementsprechend wird das         
Kindergeld auch im Sozialrecht als Einkommen des         
Kindes angesehen. 
Hingegen wird das Betreuungsgeld nur für diejenigen Kin-
der gezahlt, die nicht in einer Tageseinrichtung, sondern 
von einem Elternteil betreut werden. Es schafft einen 
Ausgleich zu einer nicht in Anspruch genommenen ander-
weitig zur Verfügung gestellten staatlichen Sachleistung 
und ist zur Sicherung des Unterhalts der Mutter                 
bestimmt. 
 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 11.7.2017, Az. 14 K 
2825/16 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 195887 
 
 
Vermieter 
 
Zur Einkünfteerzielungsabsicht bei absehbarer     
Unterbrechung des Prognosezeitraums 
 
| Ist im Mietvertrag eine entgeltliche Vermietung nur für 
eine bestimmte Zeit und anschließend eine unentgelt-      
liche Überlassung vereinbart worden, handelt es sich 
nicht um eine auf Dauer angelegte Vermietung. Dies gilt 
selbst dann, wenn nach der – im Streitfall auf die Lebens-
zeit der Nutzenden begrenzten – unentgeltlichen Überlas-
sung eine dauerhafte (entgeltliche) Vermietung an Dritte      
geplant ist. | 
 
Zum Hintergrund: Bei einer auf Dauer angelegten Ver-
mietungstätigkeit ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, einen Einnahme-
überschuss zu erwirtschaften; die Einkunftserzielungsab-
sicht kann insoweit nur in Ausnahmefällen verneint wer-
den. Liegt dagegen keine auf Dauer angelegte Ver-           
mietungstätigkeit vor, ist im Rahmen einer Prognose zu 
prüfen, ob der Steuerpflichtige in dem zeitlich begrenzten 

Vermietungszeitraum einen Überschuss der Mietein-   
nahmen über die Werbungskosten erzielen kann. 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige seinen Eltern im 
Rahmen der Eigentumsübertragung auf ihn ein lebens-
langes Wohnrecht eingeräumt, wobei eine Entgeltlich-
keit nur für die ersten zehn Jahre vereinbart wurde. 
Nach dem Tod der Eltern sollte dann an fremde Dritte 
entgeltlich vermietet werden.  
 
Während der Steuerpflichtige die Verluste aus der Ver-
mietung steuerlich geltend machte, versagte das          
Finanzamt die steuerliche Anerkennung unter Hinweis 
auf die fehlende Einkunftserzielungsabsicht. 

 
Auch das Finanzgericht Düsseldorf berücksichtigte die 
Verluste nicht, weil in dem begrenzten Prognosezeit-
raum von zehn Jahren kein Überschuss erzielt wurde.  
 

Praxishinweis | Eine Einkünfteerzielungsabsicht 
kann regelmäßig nur dann unterstellt werden, wenn 
bei Beginn des Mietverhältnisses im Prognosezeitraum 
von 30 Jahren ausschließlich eine entgeltliche oder zu-
mindest teilentgeltliche Überlassung geplant ist. Ab-
sehbare Unterbrechungen des Prognosezeitraums 
durch eine unentgeltliche Überlassung dürften die 
Prüfung der Überschusserzielungsabsicht zur Folge ha-
ben. Eine geplante Anschlussvermietung nach einer 
absehbaren Unterbrechung hilft insoweit kaum         
weiter.  
 
Gleichwohl sollten betroffene Steuerbescheide bis zur 
höchstrichterlichen Klärung – die Revision gegen die 
Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf ist inzwi-
schen anhängig – per Einspruch offengehalten wer-
den. 

 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 6.2.2017, Az. 11 K 
2879/15 E, Rev. BFH Az. IX R 8/17, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 195704 
 
 
Freiberufler und Gewerbetreibende 
 
Private Pkw-Nutzung: Erschütterung des An-
scheinsbeweises ist nicht einfach  
 
| Nach der allgemeinen Lebenserfahrung werden be-
triebliche Fahrzeuge, die zu privaten Zwecken zur Ver-    
fügung stehen, auch tatsächlich privat genutzt. Dafür 
spricht der Beweis des ersten Anscheins. Ein solcher An-
scheinsbeweis kann jedoch erschüttert werden. Ein im 
Privatvermögen vorhandener Pkw reicht dafür allerdings 
nicht, wenn dieser nicht zur uneingeschränkten Nutzung 
zur Verfügung steht, weil er z. B. auch von der Lebens-     
gefährtin genutzt wird. Dies hat das Finanzgericht        
Münster entschieden. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall konnte der Einzelunternehmer die Richter 
nicht davon überzeugen, dass er den im Betriebsver-
mögen gehaltenen VW Multivan nicht privat genutzt 
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habe. Der Pkw sei grundsätzlich zur privaten Nutzung 
geeignet, insbesondere schließe eine fest eingebaute 
Werkzeugkiste im Rückraum eine private Nutzung 
nicht aus. Dass dem Steuerpflichtigen daneben noch 
ein BMW gehörte, nutzte ihm nichts, da dieser von der 
Lebensgefährtin u. a. für Fahrten zur Arbeit genutzt 
wurde und sie sich auch an den Kosten des Pkw betei-
ligte. Dass der Steuerpflichtige auch ein Motorrad be-
saß, war für die Richter ebenfalls unbeachtlich, da der 
Nutzungswert nicht mit dem eines Pkw vergleichbar 
ist. 

 
Die Anforderungen an einen solchen Gegenbeweis       
dürfen zwar nicht überstrapaziert werden. Ein Voll-          
beweis, also der Beweis, dass eine private Nutzung des 
Fahrzeugs nicht stattgefunden hat, ist nicht erforderlich. 
Die bloße Behauptung, dass für private Fahrten ein       
weiterer Pkw zur Verfügung stand, reicht jedoch regel-
mäßig nicht aus. Es muss vielmehr ein Sachverhalt darge-
legt und im Zweifel auch nachgewiesen werden, der es 
ernstlich möglich erscheinen lässt, dass sich die Sache    
anders als nach den allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen 
abgespielt hat. 
 

Praxishinweis | Bei einer Pkw-Privatnutzung durch 
Arbeitnehmer verhält sich die Rechtslage anders. Ob 
der Arbeitnehmer den Anscheinsbeweis zu entkräften 
vermag, ist für die Besteuerung des Nutzungsvorteils 
nämlich unerheblich. Allerdings setzt die Ein-Prozent-
Regelung voraus, dass der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten 
Nutzung überlassen hat. Steht dies nicht fest, kann 
auch der Beweis des ersten Anscheins diese fehlende 
Feststellung nicht ersetzen.  
 
Dieser Grundsatz kann aber nicht auf die Besteuerung 
eines Einzelunternehmers übertragen werden. Denn 
dieser überlässt sich das Fahrzeug nicht selbst zur Pri-
vatnutzung. Da es sich um eine einzige Person handelt, 
fehlt der erforderliche Interessengegensatz, wie er 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht. 

 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 11.5.2017, Az. 13 K 
1940/15 E,G, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 195788; BFH-
Urteil vom 21.3.2013, Az. VI R 31/10 
 
 
Künstlersozialversicherung: Abgabesatz beträgt im 
nächsten Jahr 4,2 %  
 
| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt im 
Jahr 2018 von 4,8 % auf 4,2 %. Der Künstlersozialabgabe-
satz geht damit im zweiten Jahr hintereinander zurück 
und liegt im nächsten Jahr um einen Prozentpunkt niedri-
ger als 2016 (5,2 %). | 
 
Hintergrund: Grundsätzlich gehören alle Unternehmen, 
die durch ihre Organisation, besondere Branchenkennt-
nisse oder spezielles Know-how den Absatz künstlerischer 
Leistungen am Markt fördern oder ermöglichen, zum 
Kreis der künstlersozialabgabepflichtigen Personen. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kuenst-
lersozialkasse.de.  
 

Die Senkung des Abgabesatzes ist im Wesentlichen zu-
rückzuführen auf die verstärkte Prüf- und Beratungs-     
tätigkeit der Deutschen Rentenversicherung und der 
Künstlersozialkasse seit Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes zu Beginn 
des Jahres 2015. In 2015 und 2016 wurden rund 50.000 
abgabepflichtige Unternehmen neu erfasst. Ferner haben 
sich ca. 17.000 abgabepflichtige Unternehmen bei der 
Künstlersozialkasse gemeldet. 
 
Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2018 vom 
1.8.2017, BGBl I 2017, 3056; BMAS, Mitteilung vom 
9.6.2017: „Künstlersozialabgabe kann merklich auf 4,2 
Prozent sinken“ 
 
 
Banken dürfen auch bei Unternehmerkrediten 
keine Bearbeitungsentgelte verlangen  
 
| Bereits 2014 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Kreditinstitute keine Bearbeitungsgebühren für die 
Vergabe von Darlehen erheben dürfen. Diese Recht-    
sprechung betraf jedoch „nur“ Verbraucher. Nun hat das 
Gericht nachgelegt und klargestellt, dass dieses Verbot 
auch für Unternehmerkredite gilt. | 
 

Sachverhalt 
Die Verfahren betrafen Unternehmer, die mit den       
jeweiligen Banken Darlehensverträge geschlossenen 
hatten. Diese enthielten Formularklauseln, wonach 
der Darlehensnehmer ein laufzeitunabhängiges        
„Bearbeitungsentgelt“ bzw. eine „Bearbeitungs-          
gebühr“ zu entrichten hat. 

 
Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass es sich 
bei den angegriffenen Klauseln um sogenannte Preis-     
nebenabreden handelt, die einer Inhaltskontrolle nicht 
standhalten.  
 
Die Angemessenheit der Klauseln lässt sich insbesondere 
auch nicht mit Besonderheiten des kaufmännischen      
Geschäftsverkehrs rechtfertigen. Soweit hierzu eine       
geringere Schutzbedürftigkeit und eine stärkere Verhand-
lungsmacht von Unternehmern im Vergleich zu Ver-   
brauchern angeführt werden, wird übersehen, dass der 
Schutzzweck des § 307 BGB, die Inanspruchnahme         
einseitiger Gestaltungsmacht zu begrenzen, auch             
zugunsten eines Unternehmers gilt. 
 

Praxishinweis | Bereits gezahlte Bearbeitungsent-
gelte können von der jeweiligen Bank zurückgefordert 
werden, solange die Ansprüche nicht verjährt sind. Bis 
Ende 2017 gilt dies zumindest noch für Gebühren, die 
in 2014 oder später gezahlt wurden.  
 
Da die neue Rechtsprechung für die Banken mitunter 
teuer werden könnte, rechnen Experten mit Wider-
stand bei der Rückzahlung der Beträge. 

 
Quelle | BGH-Urteile vom 4.7.2017, Az. XI ZR 562/15 
und XI ZR 233/16, Mitteilung des BGH vom 4.7.2017, Nr. 
104/2017 
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Gesellschafter und Geschäftsführer 
von Kapitalgesellschaften 
 
Sozialversicherungspflicht: Schuldrechtliche 
Stimmrechtsvereinbarung bleibt ohne Wirkung 
 
| Fehlt einem Gesellschafter-Geschäftsführer (GGf) einer 
GmbH, an der er nicht mehrheitlich beteiligt ist,              
nach dem Gesellschaftsvertrag die Rechtsmacht, ihm      
unliebsame Entscheidungen abzuwehren, ist er sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. Dies hat das Landessozial-
gericht Schleswig-Holstein entschieden. | 
 
Ausschlaggebend war, dass der Gesellschaftsvertrag Ent-
scheidungen mit einfacher Mehrheit vorsah und der GGf 
nur ein Drittel der Stimmanteile und zudem keine Sperr-
minorität besaß. Die Stimmrechtsvereinbarung, wonach 
Entscheidungen nur einstimmig erfolgen, erfolgte außer-
halb des Gesellschaftsvertrags. Ohne Beurkundung und 
Handelsregistereintragung hat diese Vereinbarung aber 
keine sozialversicherungsrechtliche Relevanz. 
 

Merke | Die aktuelle Entscheidung zeigt: Allein 
schuldrechtliche Vereinbarungen können die Rechts-
machtverhältnisse aus dem Gesellschaftsvertrag nicht 
mit sozialversicherungsrechtlicher Wirkung ver-    
schieben. 

 
Quelle | LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom 29.6.2017, 
Az. L 5 KR 20/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 195923 
 
 
Umsatzsteuerzahler 
 
Neues Verwaltungsschreiben zur Behandlung der 
Bauträger-Altfälle  
 
| Bei bestimmten Bauleistungen schuldet der Leistungs-
empfänger die Umsatzsteuer, wenn er selbst Bauleistun-
gen erbringt. Bei der Behandlung der sogenannten Bau-
träger-Altfälle – dies sind Bauleistungen, die vor dem 
15.2.2014 erbracht wurden – haben inzwischen selbst 
Steuerexperten den Überblick verloren. Dies ist nicht zu-
letzt den zahlreichen Urteilen und Verwaltungsschreiben 
geschuldet. Nun gibt es ein neues Schreiben des Bundes-
finanzministeriums, das (leider) erneut Fragen offenlässt. 
| 
 
Hintergrund 
 
Die für die Baubranche verankerte Übertragung der     
Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger hatte 
die Finanzverwaltung ab 2010 per Verwaltungsanweisung 
auch auf bauleistungsempfangene Bauträger ausge-
dehnt. Allerdings hatte der Bundesfinanzhof eine solche 
Übertragung der Steuerschuldnerschaft eingeengt.  
 
Der Gesetzgeber besserte für die Zukunft nach und schuf 
eine Übergangsregelung für Altfälle (Stichtag: 
15.2.2014), um bei der Rückerstattung der gezahlten 
Steuern an den Bauträger den eigentlichen Steuer-   

schuldner (Bauhandwerker) nachträglich belasten zu kön-
nen. Zur Vereinfachung des Verfahrens wurde geregelt, 
dass der leistende Unternehmer seinen dann gegenüber 
dem Leistungsempfänger zivilrechtlich entstehenden  
Anspruch auf Nachzahlung der Umsatzsteuer an das         
Finanzamt abtreten kann, welches im Anschluss mit der 
Erstattungsforderung des Leistungsempfängers gegen-
über dem Fiskus aufrechnen wird.  
 
Sowohl die Rückwirkung dieser Regelung als auch die 
Nachbelastung der leistenden Unternehmer lösten zahl-
reiche Verfahren aus. Mit einer aufsehenerregenden Ent-
scheidung präsentierte der Bundesfinanzhof in diesem 
Jahr einen Lösungsvorschlag: Eine Umsatzsteuer-          
fest-   setzung kann gegenüber dem leistenden Unter-    
nehmer nur dann (zu seinem Nachteil) geändert werden, 
wenn ihm ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung der        
gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen den          
Leistungsempfänger zusteht. 
 
Beachten Sie | Nach der Entscheidung hat das Finanz-
amt eine Abtretung auch dann anzunehmen, wenn der 
Steueranspruch bereits durch Zahlung getilgt war. Auf 
das Vorliegen einer Rechnung mit gesondertem Steuer-
ausweis kommt es nicht an. 
 
Das Verwaltungsschreiben 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sich nun zu den Aus-
wirkungen der neuen Rechtsprechung positioniert und 
wendet diese im Wesentlichen an. Das umfangreiche 
Verwaltungsschreiben ersetzt das Schreiben vom 
31.7.2014 und ist in allen offenen Fällen anzuwenden.    
Einige Punkte werden dargestellt: 
 
Beantragt der Leistungsempfänger für eine vor dem 
15.2.2014 ausgeführte steuerpflichtige Bauleistung die 
Erstattung der von ihm abgeführten Umsatzsteuer, ist die 
gegen den leistenden Unternehmer wirkende Umsatz-
steuerfestsetzung für noch nicht festsetzungsverjährte 
Besteuerungszeiträume zu ändern. Voraussetzung: Dem 
leistenden Unternehmer muss ein abtretbarer Anspruch 
auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer 
gegen den Leistungsempfänger zustehen oder zugestan-
den haben. 
 
Beachten Sie | Somit kann die Steuerfestsetzung gegen-
über dem leistenden Unternehmer auch dann geändert 
werden, wenn dem leistenden Unternehmer im Zeitpunkt 
der Änderung deshalb kein zivilrechtlicher Anspruch      
gegenüber dem Leistungsempfänger mehr zusteht, weil 
dieser bereits durch Erfüllung oder Verzicht erloschen 
ist. 
 
Der leistende Unternehmer kann die gesetzlich entstan-
dene und von ihm geschuldete Umsatzsteuer zivilrecht-
lich gegenüber dem Leistungsempfänger zusätzlich zum 
Netto-Entgelt geltend machen. In den Fällen, in denen die 
Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbart haben, 
steht dies einer Änderung der Steuerfestsetzung nicht 
entgegen.  
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Kritikpunkte 
 
Die Reaktion auf die neue Verwaltungsanweisung ist ge-
teilt. Kritiker weisen u. a. darauf hin, dass (viele) Fragen 
offengeblieben sind. Zum Beispiel enthält das Schreiben 
keine Erläuterungen zur Zinsfestsetzung auf die Erstat-
tungsanträge des Bauträgers. 
Ferner bemängelt der Steuerberaterverband Nieder-
sachsen Sachsen-Anhalt u. a. folgende Aussage: Leis-
tungsempfängern werden Umsatzsteuer-Erstattungen 
nur gewährt, wenn nachgewiesen wird, dass der Umsatz-
steuerbetrag an den Subunternehmer bezahlt worden ist 
oder aber mit der vom Subunternehmer abgetretenen 
Forderung aufgerechnet werden kann. In anderen Fällen 
wird der Antrag abgelehnt.  
 
Diese Meinung steht im Widerspruch zu einer Entschei-
dung des Finanzgerichts Münster, wonach die Steuer-
schuldnerschaft des Bauträgers unabhängig davon ent-
fällt, ob der Bauträger die Umsatzsteuer an den leisten-
den Bauunternehmer erstattet. 
 
Pikant: Die Finanzverwaltung hatte gegen das Urteil          
Revision eingelegt (Az. V R 6/17). Da diese aber nun zu-
rückgenommen worden ist, wird es eine höchstrichter-     
liche Entscheidung zu diesem Verfahren (leider) nicht     
geben.  
 

Praxishinweis | Positiv ist, dass die Finanzverwaltung 
zeitnah Stellung bezogen hat und das Urteil des Bun-
desfinanzhofs im Wesentlichen anwendet. Da aller-
dings Fragen offengeblieben sind, werden die Bauträ-
ger-Altfälle die Gerichte wohl weiterhin beschäftigen.  

 
Quelle | BMF-Schreiben vom 26.7.2017, Az. III C 3 - S 
7279/11/10002-09, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
196101; Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen 
Anhalt: „Neues zu den Bauleistungen: Umsatzsteuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistun-
gen“, Stand: 24.8.2017; BFH-Urteil vom 23.2.2017, Az. V 
R 16, 24/16; FG Münster, Urteil vom 31.1.2017, Az. 15 K 
3998/15 U 
 
 
Arbeitgeber 
 
Zuschüsse zur privaten Zusatzkrankenversicherung 
als Sachlohn 
 
| Bezuschusst der Arbeitgeber Beiträge seines Arbeit-
nehmers zu einer privaten Zusatzkrankenversicherung, 
kann es sich um begünstigten Sachlohn handeln. Voraus-
setzung: Der Arbeitnehmer kann die Zahlungen nur bean-
spruchen, wenn er eine Zusatzkrankenversicherung abge-
schlossen hat und der Zuschuss die von ihm gezahlten Bei-
träge nicht übersteigt. Solche Bezüge bleiben außer An-
satz, wenn sie die monatliche Grenze von  
44 EUR (gilt für alle Sachbezüge) nicht überschritten ha-
ben. So lautet eine Entscheidung des Finanzgerichts 
Mecklenburg-Vorpommern. |  
 
Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob der Arbeit-
nehmer selbst Vertragspartner des Dritten geworden ist 

oder der Arbeitgeber die Sachleistung beim Dritten be-
zieht. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-       
finanzhofs handelt es sich in beiden Fällen um Sachlohn, 
wenn der Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsvertrags 
ausschließlich Versicherungsschutz verlangen kann. 
 
Diese Ansicht ist allerdings umstritten. Nach Meinung der 
Finanzverwaltung sollen Beiträge zur Zukunftssicherung 
des Arbeitnehmers als Barlohn qualifiziert werden kön-
nen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer – wirt-
schaftlich betrachtet – die Beiträge für die Zukunfts-          
sicherung zur Verfügung stellt. Dann wäre die monatliche 
44 EUR-Grenze nicht anzuwenden. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich die bürgerfreundlichere Ansicht des Finanzge-
richts Mecklenburg-Vorpommern im Revisionsverfahren 
durchsetzen wird. 
 
Quelle | FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 
16.3.2017, Az. 1 K 215/16; Rev. BFH, Az. VI R 16/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 194370; BFH-Urteil vom 
14.4.2011, Az. VI R 24/10; BMF-Schreiben vom 
10.10.2013, Az. IV C 5 - S 2334/13/10001 
 
 
Insolvenzgeldumlage soll in 2018 auf 0,06 % sinken 
 
| Per Rechtsverordnung hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales festgesetzt, dass die Insolvenzgeldum-
lage ab dem 1.1.2018 von bisher 0,09 % auf dann 0,06 % 
sinkt. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustim-
men. | 
 
Zum Hintergrund: Die Insolvenzgeldumlage wird von den 
Arbeitgebern getragen und finanziert den Anspruch der 
Arbeitnehmer auf Insolvenzgeld. Die monatliche Umlage 
ist nach einem Prozentsatz des Arbeitsentgelts (Umlage-
satz) zu erheben. Maßgebend ist das Arbeitsentgelt, nach 
dem die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für 
die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer und Auszu-    
bildenden bemessen werden oder im Falle einer Ver-        
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu bemessen wären. 
 
Quelle | Verordnung zur Festsetzung des Umlagesatzes 
für das Insolvenzgeld für das Kalenderjahr 2018 (Insol-
venzgeldumlagesatzverordnung 2018 - InsoGeldFestV 
2018), BR-Drs. 583/17 vom 1.8.2017 
 
Förderung der Elektromobilität: Gibt es bald auch 
Vereinfachungen für Pedelecs? 
 
| Durch die finanzielle Förderung der Elektromobilität 
will die Bundesregierung die Verbreitung elektrisch           
betriebener Fahrzeuge unterstützen. Da stellt sich die 
Frage, warum das Laden von privaten Elektrofahrrädern 
(Pedelecs mit einer Motorunterstützung bis zu 25 km/h) 
am Arbeitsplatz von der seit 2017 geltenden Lohnsteuer-
befreiung von Ladestrom ausgeschlossen ist. Antworten 
gibt der parlamentarische Staatssekretär im Bundes-         
finanzministerium Dr. Michael Meister. | 
 
Hintergrund: Seit 2017 gilt eine auf fünf Jahre befristete 
Steuerbefreiung für den geldwerten Vorteil aus der Zur-
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verfügungstellung von Ladestrom für Elektro-Kraftfahr-
zeuge an den Arbeitnehmer. Elektrofahrräder, deren     
Motoren lediglich Geschwindigkeiten bis 25 km/h unter-
stützen, sind keine Elektro-Kraftfahrzeuge im Sinne dieser 
Vorschrift und werden damit durch diese Maßnahme 
nicht begünstigt.  
 
Die Steuerbefreiung ist Teil eines Maßnahmenbündels, 
um den Erwerb von Elektro-Kraftfahrzeugen sowie den 
dazu notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für        
solche Kraftfahrzeuge gezielt zu fördern. Die Ausweitung 
der lohnsteuerlichen Regelungen auf „Zweiräder mit 
Elektroantrieb“ entspricht hingegen nicht der Zielrich-
tung der gesetzlichen Regelung. Begründung:  Eine              
direkte Förderung von Zweirädern mit Elektrounter-      
stützung und mit Elektroantrieb wurde während des        

Gesetzgebungsverfahrens nicht für erforderlich gehalten, 
weil der Markt für diese Zweiräder bereits sehr gut ent-
wickelt und deren Verbreitung ohne Weiteres gewähr-
leistet ist. 
 
Beachten Sie | Dr. Meister weist aber auch darauf hin, 
dass Vereinfachungen bei Erfassung und Abrechnung 
möglicher Vorteile durch das Aufladen von Elektrofahr-
rädern am Arbeitsplatz zurzeit von den obersten Finanz-
behörden des Bundes und der Länder erörtert werden. 
Auf das Ergebnis darf man gespannt sein.  
 
Quelle | Deutscher Bundestag, „Schriftliche Fragen mit 
den in der Woche vom 7. August 2017 eingegangenen 
Antworten der Bundesregierung“ (unter Punkt 20.), Drs. 
18/13307 vom 11.8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
Abschließende Hinweise 
 
Verzugszinsen 
 
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird 
jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. | 
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2017 bis zum 31.12.2017 beträgt -0,88 Prozent.  
 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 
 
für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent 
 
für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 
 
* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent. 
 
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit: 
 

Berechnung der Verzugszinsen 
Zeitraum Zins 
vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent 
vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 
vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent 
vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 
vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent 
vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 
vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent 
vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 
vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent 
vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 
vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent 
vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent 

 
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 10/2017 
 
| Im Monat Oktober 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 
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Steuertermine (Fälligkeit): 
 
Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.10.2017 
 
Lohnsteuer (Monatszahler): 10.10.2017 
 
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen.  
 
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Über-          
weisung endet am 13.10.2017. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrück-
lich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 
 
Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den Beitrags-
monat Oktober 2017 am 26.10.2017. 
 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 
Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die 
individuelle persönliche Beratung. 
 

 


